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Das Jahr 1902

in Petersburg geneigt schien, das Zustandekommen des neuen Ver¬
trages vornehmlich auf deutsche Einwirkung zurückzuführen.

Der russische Außenminister Graf Lamsdorff befürchtete, daß
der Vertrag den Zusammenschluß noch weiterer Mächte hervorrufen
könne, und hätte es gern gesehen, wenn Deutschland und Rußland
ihr Zusammengehen im Fernen Osten durch irgendeine öffentliche
Erklärung bekundeten 1 . Hierauf ging man aber in Berlin nicht ein.
Nunmehr einigten sich Rußland und Frankreich über eine gemein¬
same Erklärung vom 16. März 1902 2

, die den Grundsätzen des
englisch-japanischen Abkommens beitrat, für den Fall eines aggres¬
siven Vorgehens dritter Mächte oder neuer Unruhen in China für
Frankreich und Rußland aber weitere Schritte vorbehielt. Eine An¬
näherung Englands an Rußland in den vorderasiatischen Angelegen¬
heiten — der Bagdadbahn, einschließlich der Frage von Kueit und
hinsichtlich Persiens — schien vorläufig noch im weiten Felde zu
liegen 3 .

Auf seiten des Dreibundes zeitigte das Jahr 1902 eine Er¬
neuerung der bisherigen Bündnisverträge. Den Beginn machte der
rumänische Vertrag. Die Rumänen äußerten den Wunsch, in der¬
selben Weise an den Dreibund angeschlossen zu sein wie die drei
Großmächte und außerdem eine stärkere Deckung gegen einen etwa¬
igen Angriff Bulgariens zu erhalten. In Wien war man geneigt, den
Rumänen entgegenzukommen, während man in Berlin die Besorg¬
nis hegte, Rumänien könne, gestützt auf den Dreibund, sich zum
Vorgehen gegen Bulgarien entschließen. So kam es schließlich am
17. April 1902 zur Unterzeichnung des österreichisch-ungarisch-rumä¬
nischen Vertrages; sein Text entsprach dem früheren, enthielt aber
am Schluß eine Klausel, wonach der Vertrag ohne vorausgegangene
Kündigung immer wieder auf drei Jahre als verlängert gelten sollte.
Emern Wunsche des Königs Karol entsprechend vollzog Deutschland
seinen Beitritt nicht nur in Form eines Notenaustausches, sondern
eines von den Souveränen ratifizierten Schriftstückes 4 .

Am 1. Juni — tags zuvor hatte der Friede von Pretoria den
Burenkrieg beendet — erfolgte in Berlin die Unterzeichnung eines
Protokolls zwischen Österreich-Ungarn und dem Deutschen Reiche
über die Fortdauer des im Jahre 1879 zwischen Deutschland und
Österreich-Ungarn geschlossenen Vertrages. Im Laufe der Erörte¬
rungen über die im Sommer 1902 fällige Erneuerung des Dreibundes
hatte die Wiener Regierung den Wunsch zum Ausdruck gebracht,
daß neben dem Dreibunde die fortdauernde Geltung des 1879 in
Wien abgeschlossenen und bereits 1883 einmal verlängerten ge-
heimen Defensivvertrages zwischen Deutschland und Österreich-rQr. Pol. Nr. 5049.
2 Gr. Pol. Nr. 5064.
3 Gr. Pol. Nr. 5211—5368.
1 Gr. Pol. Nr. 5797—5816.
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